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Aktenzeichen 

(bei Antwort bitte angeben) 
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RI Fränzel 

Telefon 0211 3843-3246 

Fax 0211 3843- 

simonjanis.fraenzel@vm.nrw.de 

 

Bezirksregierungen 
Arnsberg, Detmold, Düsseldorf, 
Köln und Münster 
 
 
nachrichtlich: 
 
Ministerium des Innern  
des Landes Nordrhein-Westfalen 
 
Ministerium für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
 
Ministerium für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
 
Landesbetrieb Straßenbau 
Nordrhein-Westfalen 
 
Autobahn GmbH des Bundes 
Niederlassung Westfalen & Rheinland 
 
Bundesamt für Güterverkehr 
 
 
Per E-Mail 
 
Ausnahme gemäß § 46 Absatz 2 vom Sonn- und Feiertagsfahrverbot 

gemäß § 30 Absatz 3 und 4 Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) für Be-

förderungen im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flücht-

lingen 

 

Aufgrund des Krieges in der Ukraine fliehen derzeit viele Menschen aus 

der Ukraine. Die ständig steigende Zahl von ukrainischen Flüchtlingen 

stellen die Kommunen und das Land Nordrhein-Westfalen vor große Her-

ausforderungen hinsichtlich der Unterbringung. So müssen zum Teil sehr 

kurzfristig Unterbringungsmöglichkeiten ausgestattet werden. 
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Um die kurzfristige Unterbringung und Ausstattung sicher zu stellen, wird 

für das Land Nordrhein-Westfalen hiermit eine Ausnahmegenehmigung 

gemäß § 46 Absatz 2 StVO vom Sonn- und Feiertagsfahrverbot gemäß § 

30 Absatz 3 und 4 StVO erteilt. 

 

Die Ausnahmegenehmigung gilt für Beförderungen sowie Leerfahr-

ten, die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Unterbringung von 

Flüchtlingen bzw. mit der Ausstattung der Unterkünfte für diesen 

Personenkreis stehen. Die Ausnahmegenehmigung gilt ab sofort bis 

einschließlich zum 26. Juni 2022. 

 

Die Bezirksregierungen werden gebeten, die zuständigen Behörden un-

verzüglich zu unterrichten. 

 
Das Ministerium des Innern wird gebeten, die Polizeibehörden zu infor-

mieren. 

 
Das Bundesamt für Güterkraftverkehr wird gebeten, die Kontrollorgane 

zu unterrichten. 

 

Im Auftrag  
 
gez. 
Günther Karneth 


